
Mit freundlichen Grüßen

AICHER - THURMAYR - KNOTT - KERN
Steuerberatungsgesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat November 2011 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die 
Sie interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Hat ein Unternehmer einen überwiegend betrieblichen genutzten PKW ohne Vor -
steuerabzugsmöglichkeit erworben, ist es machbar, diesen PKW angemessene 
Zeit vor dem beabsichtigten Verkauf umsatzsteuerfrei zu entnehmen. Geschieht 
dies nicht, ist beim Verkauf die volle Umsatzsteuer fällig. Eine Differenzbesteue-
rung ist nicht möglich.

Ein Arbeitnehmer kann nur eine regelmäßige Arbeitsstätte haben. Dieser vom 
Bundesfi nanzhof entwickelte Grundsatz ist zukünftig bei Fragen zu Reisekosten, 
Fahrtkosten und Verpfl egungsmehraufwand zu berücksichtigen.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

11 / 2011

Unternehmer/Beteiligungen

Rahmen für zeitnahe Betriebs­
prüfung erlassen
Zur Steigerung von Rechts- und Pla-
nungssicherheit befürworten insbeson- 
dere größere Unternehmen die zeitna-
he Betriebsprüfung. Bisher wurde die 
zeitnahe Betriebsprüfung in einigen 
Bundesländern modellhaft praktiziert. 
Als Vorteil sehen die Unternehmen die 
geringere Verzinsung von Steuernach- 
forderungen, die sich nicht über mehrere 
Jahre summieren, sowie die bessere 
Rekonstruierbarkeit von steuer lich rele- 
vanten Sachverhalten an. Um in den Ge- 
nuss einer zeitnahen Betriebsprüfung zu 
kommen, mussten die Unternehmen in 
den Modellversuchen weitgehend mit 
dem Finanzamt kooperieren. Dieses be- 
inhaltete den uneingeschränkten Daten- 
zugriff für die Betriebsprüfer über den 

Termine Steuern / Sozialversicherung November / Dezember 2011

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 1 10.11.2011 12.12.2011 

Umsatzsteuer 10.11.2011 2 12.12.2011 3 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 12.12.2011 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 12.12.2011 

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

14.11.2011 15.12.2011

07.11.2011 08.12.2011

Gewerbesteuer 15.11.2011 Entfällt

Grundsteuer 15.11.2011 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

18.11.2011 Entfällt

11.11.2011 Entfällt

Sozialversicherung 6 28.11.2011 28.12.2011

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag 6

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An­
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 
 Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender­
vierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel­
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektroni­
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen  werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
 Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis­
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift­
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.11./23.12.2011) an die jeweilige Einzugsstelle über­
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn­ und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf­
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.



Prüfungszeitraum hinaus sowie eine 
umfassende steuerliche Selbstaus-
kunft der Unternehmen unter Vorlage 
der entsprechenden Dokumente.
 Nunmehr wurde zur Angleichung 
der verschiedenen Ländermodelle ein 
bundeseinheitlicher Rahmen für die 
zeitnahe Betriebsprüfung geschaffen. 
Voraussetzung ist, dass rechtsverbind-
liche und vollständige Steuererklärun-
gen des Unternehmens vorliegen. Über 
das Ergebnis der Betriebsprüfung ist 
ein Prüfungsbericht oder eine Mittei-
lung über die ergebnislose Prüfung zu 
fertigen. Ein Anspruch, zeitnah geprüft 
zu werden, besteht nicht, sondern  
liegt im Ermessen der Finanzbehörden. 
Die Rahmenregelungen gelten erst- 
mals für Betriebsprüfungen, die nach 
dem 1. Ja nuar 2012 angeordnet wer-
den. Es bleibt abzuwarten, wie die Lan-
desfinanzverwaltungen den Rahmen 
ausfüllen.
(Quelle: Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Änderung der Betriebsprü-
fungsordnung)

Zeitpunkt des Entschlusses zur 
Betriebsaufgabe
Eine Betriebsaufgabe setzt voraus, dass 
der Betriebsinhaber den Entschluss  
gefasst hat, seine Tätigkeit einzustel-
len und seinen Betrieb aufzulösen. 
Die Ausführungen dieses Entschlus-
ses werden dadurch erkennbar, dass 
alle wesentlichen Betriebsgrundlagen 
innerhalb kurzer Zeit an verschiedene 
Abnehmer veräußert oder in das Privat-
vermögen überführt werden.
 Dieser Zeitraum beginnt nicht mit 
dem inneren Entschluss zur Betriebs-

aufgabe oder mit der Bekanntgabe 
eines solchen Entschlusses. Erst wenn 
konkrete Handlungen unternommen 
werden, die mit der Auflösung des Be-
triebs im Zusammenhang stehen, be-
ginnt der Zeitraum für die Abwicklung 
der steuerbegünstigten Betriebsauf-
gabe zu laufen. Besondere Bedeutung 
hat dies für Geschäftsvorfälle, die vor 
Beginn dieses Zeitraums abgewickelt 
werden. Solche Geschäfte sind dem  
laufenden Geschäftsbetrieb zuzurech-
nen und bleiben bei der Ermittlung des 
steuerbegünstigten Aufgabegewinns 
unberücksichtigt.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Ge-
schenke an Geschäftsfreunde zu ver- 
teilen. Deshalb sind für den Abzug 
dieser Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben die nachfolgenden Punkte von 
großer Bedeutung:
 � Geschenke an Geschäftsfreunde sind 

nur bis zu einem Wert von 35 € netto 
ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro 
Empfänger abzugsfähig.
 � Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei 

Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in 
die Ermittlung der Wertgrenze mit ein-
zubeziehen. In diesen Fällen darf der 
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen.
 � Es muss eine ordnungsgemäße 

Rechnung vorhanden sein, auf der der 
Name des Empfängers vermerkt ist. 
Bei Rechnungen mit vielen Positionen 
sollte eine gesonderte Geschenkeliste 
mit den Namen der Empfänger sowie 
der Art und der Betragshöhe des Ge-
schenks gefertigt werden.
 � Schließlich müssen diese Aufwen-

dungen auf ein besonderes Konto der 
Buchführung „Geschenke an Geschäfts- 
freunde“, getrennt von allen anderen 
Kosten, gebucht werden.
 Überschreitet die Wertgrenze sämt- 
licher Geschenke pro Person und pro 
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € 
oder werden die formellen Vorausset-
zungen nicht beachtet, sind die Ge-
schenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig. Außerdem unter-

liegt der nichtabzugsfähige Nettobe-
trag dann noch der Umsatzsteuer.
 Kranzspenden und Zugaben sind 
keine Geschenke und dürfen deshalb 
auch nicht auf das Konto „Geschenke 
an Geschäftsfreunde“ gebucht wer-
den. In diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ einge-
richtet werden.

Hinweis
Seit 2007 haben Unternehmer bei 
betrieblich veranlassten Sachzu- 
wendungen und Geschenken die 
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer 
von 30 % zu leisten. Um bei ho-
hen Sachzuwendungen eine Be-
steuerung mit dem individuellen 
Steuersatz des Empfängers zu 
gewährleisten, ist die Pauschalie-
rung ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzu-
wendung 10.000 € übersteigen. 
Die Zuwendungen sind weiterhin 
aufzuzeichnen, auch um diese 
Grenze prüfen zu können.

 Als Folge der Pauschalversteuerung 
durch den Zuwendenden muss der 
Empfänger die Zuwendung nicht ver-
steuern. In einem koordinierten Län-
dererlass hat die Finanzverwaltung zur 
Anwendung dieser Regelung Stellung 
genommen. Danach ist u. a. Folgendes 
zu beachten.
 � Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 

Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahres gewährten Zu-
wendungen einheitlich auszuüben. Es 
ist jedoch zulässig, die Pauschalierung 
jeweils gesondert für Zuwendungen 
an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und 
deren Arbeitnehmer) und an eigene 
Arbeitnehmer anzuwenden.
 � Streuwerbeartikel (Sachzuwendun- 

gen bis 10 €) müssen nicht in die Be-
messungsgrundlage der Pauschalie-
rung einbezogen werden, werden also 
nicht besteuert.
 � Bei der Prüfung, ob Aufwendungen 

für Geschenke an einen Nichtarbeit-
nehmer die Freigrenze von 35 € pro 
Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die 



Bestimmung der regelmäßigen 
Arbeitsstätte bei mehreren 
Arbeitsstätten
Ein Arbeitnehmer kann nur eine 
regelmäßige Arbeitsstätte haben. 
Dies ist der ortsgebundene Mittel-
punkt seiner dauerhaft angelegten 
beruflichen Tätigkeit. Wesentliche 
Merkmale für die Bestimmung 
sind:
 � Welcher von mehreren Arbeits-

stätten wird der Arbeitnehmer zu-
geordnet?
 � In welcher Arbeitsstätte übt der 

Arbeitnehmer den von der Gewich-
tung her wesentlichen Teil seines 
Aufgabenbereichs aus, welcher Ar- 
beitsstätte kommt die zentrale Be-
deutung zu?
 � Unerheblich ist die Häufigkeit, 

mit der der Arbeitnehmer die un-
terschiedlichen Arbeitsstätten auf-
sucht.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-
hofs)

übernommene Steuer nicht mit einzu-
beziehen. Die Abziehbarkeit der Pau-
schalsteuer als Betriebsausgabe richtet 
sich danach, ob die Aufwendungen für 
die Zuwendung als Betriebsausgabe 
abziehbar sind.
 � Der Unternehmer muss den Zuwen- 

dungsempfänger darüber informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. 
Eine besondere Form ist dafür nicht 
vorgeschrieben.
 Wegen der Kompliziertheit der Vor-
schrift sollte in Einzelfällen der Steuer-
berater gefragt werden.

Keine Ansparabschreibung für 
Software
Software ist ein immaterielles Wirt-
schaftsgut. Das gilt grundsätzlich auch 
dann, wenn es sich um Standardsoft-
ware handelt, die auf einem Datenträ-
ger gespeichert ist.
 Ein Systementwickler und System-
installateur erklärte für seine Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb einen Verlust aus 
Gewerbebetrieb, der zum Teil auf einer 
Ansparabschreibung für den beabsich-
tigten Erwerb von Systemsoftware  
be ruhte. Das Finanzamt erkannte die  
Ansparabschreibung nicht an, weil die 
Software ein immaterielles und damit 
nicht bewegliches Wirtschaftsgut sei.
 Die Rechtsprechung klassifiziert 
selbstständige Software aller Kate- 
gorien grundsätzlich als immaterielles 
Wirtschaftsgut, auch, wenn sie auf ei- 
nem Datenträger gespeichert ist. Eine 
Ausnahme gilt lediglich für Daten-
sammlungen, die keine Befehlselemen- 
te enthalten, jedenfalls dann, wenn die 
Daten, wie Zahlen oder Buchstaben, 
allgemein bekannt und jedermann zu-
gänglich sind. 
 Die geplante Anschaffung war in 
der Sache ausschließlich auf Software 
gerichtet, sodass sich der materielle 
Gehalt des zu erwerbenden Wirt-
schaftsguts auf den Datenträger be-
schränkte. Der Datenträger, der bei der 
Veräußerung von Software übergeben 
wird, dient nur dazu, die Software zu 
transportieren und in einen Computer 
zu übertragen. Eine weitere Funktion 
oder einen nennenswerten wirtschaft-
lichen Wert besitzt der Datenträger 

nicht. In der Regel verliert er mit ein-
maliger Übertragung des Programms 
in einen Datenspeicher des Computers 
seine Bedeutung. Er gleicht allenfalls 
noch einer schützenden Verpackung. 
Zudem hat der Datenträger als solcher 
an Bedeutung verloren, seitdem es 
möglich ist, Software durch Herunterla-
den aus dem Internet zu erwerben und 
zu installieren.

Hinweis
Das Gericht hat nicht entschieden, 
ob Trivialprogramme bewegliche 
Wirtschaftsgüter sind und Compu-
terprogramme mit Anschaffungs-
kosten von weniger als 410 € stets 
als Trivialprogramme gelten.
 Das Urteil erging zwar zur bis 
2007 geltenden Ansparabschrei-
bung. Es hat aber hinsichtlich der 
Voraussetzung „bewegliches Wirt-
schaftsgut“ auch Geltung für den 
Investitionsabzugsbetrag.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Behandlung von Aufwendungen  
für Arbeitnehmer bei Betriebsver­
anstaltungen
Aufwendungen für im überwiegend be- 
trieblichen Interesse des Arbeitgebers 
durchgeführte Betriebsveranstaltungen 
dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 
110 € inklusive Umsatzsteuer betragen. 
Kosten für Aufwendungen teilnehmen-
der Angehöriger der Arbeitnehmer sind 
diesen zuzurechnen. Außerdem dürfen 
maximal zwei Betriebsveranstaltungen 
pro Jahr durchgeführt werden. Wird die 
Freigrenze von 110 € überschritten, ist 
der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu 
versteuern.
 Der Arbeitgeber kann diesen Ar-
beitslohn pauschal versteuern. Dies 
gilt allerdings nur dann, wenn die 
Teilnahme an der Veranstaltung allen 
Arbeitnehmern offen stand.
 Der Bundesfinanzhof hat die Auf-
fassung der Finanzverwaltung bestä-
tigt, dass es nicht mehr auf die Dauer 
der Veranstaltung ankommt. Die Ver - 
anstaltung kann sich also auch über 
zwei Tage mit Übernachtung hinziehen.
 Bei den am Ende eines Jahres übli-
chen Weihnachtsfeiern sollte noch Fol-
gendes beachtet werden:
 � Geschenkpäckchen bis zu einem 

Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, 
die anlässlich solcher Feiern übergeben 
werden, sind in die Berechnung der 
Freigrenze einzubeziehen.
 � Geschenke von mehr als 40 € in- 

klusive Umsatzsteuer sind grundsätz- 
lich steuerpflichtiger Arbeitslohn und 
deshalb nicht bei der Prüfung der Frei- 
grenze zu berücksichtigen. Die gezahl-
ten Beträge können dann aber vom 
Arbeitgeber mit 25 % pauschal ver-
steuert werden.
 � Geldgeschenke, die kein zweckge- 

bundenes Zehrgeld sind, unterliegen  
nicht der Pauschalierungsmöglichkeit 
und müssen voll versteuert werden.

Berücksichtigungsfähige Reise­
kosten bei Einsatz an ständig 
 wechselnden Arbeitsstätten
Die Führungskraft eines Unternehmens 
war für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Filialen verantwortlich. Zur Erledigung 
ihrer Aufgaben besuchte sie in regel-
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Umsatzsteuer

Umsätze eines Imbissstands unter­
liegen dem ermäßigten Umsatz­
steuersatz, wenn der Unternehmer 
nur behelfsmäßige Verzehrvorrich­
tungen zur Verfügung stellt
Die Abgabe von Bratwürsten, Pommes 
frites und ähnlich standardisiert zube-
reiteten Speisen an einem Imbissstand 
unterliegt dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz, wenn den Kunden nur be-
helfsmäßige Verzehrvorrichtungen zur 
Verfügung stehen. Als solche „nur 
behelfsmäßige Verzehrvorrichtungen“ 
gelten die Verkaufstheke, um den Im-
bissstand laufende Bretter zum Abstel-
len der Speisen und Stehtische. Stellt 
der Unternehmer jedoch auch Sitzge-
legenheiten zur Verfügung, unterliegen 
die Umsätze dem Regelsteuersatz, so- 
weit sie auf Speisen entfallen, die am 
Tisch verzehrt werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Veräußerung eines betrieblich ge­
nutzten PKW durch Kioskbetreiber 
unterliegt auch dann der Umsatz­
steuer, wenn dieser den PKW ohne 
Umsatzsteuer erworben hat
Veräußert ein Unternehmer, der um- 
satzsteuerpflichtige Leistungen aus-
führt, Gegenstände des Anlagevermö-
gens, unterliegt dieser Umsatz in der 
Regel als sog. Hilfsgeschäft der Umsatz-
steuer. Dies gilt unabhängig davon, ob 
der Unternehmer beim Erwerb des Ge-
genstands Vorsteuern abziehen konn- 
te. Bemessungsgrundlage ist das Ent-
gelt. Eine Ausnahme von dem Entgelt 
als Bemessungsgrundlage gilt im Rah- 
men der Differenzbesteuerung für sog. 
Wiederverkäufer. Bei diesen ist Bemes-
sungsgrundlage der Betrag, um den 
der Verkaufspreis den Einkaufspreis 
übersteigt.
 Voraussetzung für die Anwendung 
der Differenzbesteuerung ist, dass der 
Unternehmer den Gegenstand zum 
Zweck des Wiederverkaufs erworben 
hat und der Wiederverkauf solcher 
Gegenstände zur normalen Tätigkeit 
des Unternehmers gehört. Die Diffe-
renzbesteuerung kommt deshalb nicht 
zur Anwendung bei Gegenständen, die 

der Unternehmer vor dem Wiederver-
kauf unternehmerisch genutzt hat, also 
insbesondere nicht bei Gegenständen 
des Anlagevermögens. Dies gilt selbst 
dann, wenn der Unternehmer Gegen-
stände des Anlagevermögens regel-
mäßig wieder verkauft, wie z. B. einen 
betrieblich genutzten PKW.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Hinweis
Der Bundesfinanzhof hat bereits 
2001 im Anschluss an die Recht-
sprechung des Europäischen Ge-
richtshofs die lange umstrittene 
Frage entschieden, wann bei der 
Entnahme eines ohne Vorsteuerab-
zugsberechtigung erworbenen Kfz 
Umsatzsteuer anfällt. Unternehmer 
sollten in solchen Fällen den PKW 
angemessene Zeit vor dem beab-
sichtigten Verkauf entnehmen, den 
Steuerberater vorher informieren 
und/oder dies in der Buchführung 
dokumentieren, damit eine umsatz-
steuerfreie Entnahme möglich ist.

mäßigen oder unregelmäßigen Ab-
ständen mit dem Dienstwagen ihres 
Arbeitgebers die Filialbetriebe. Für die 
entstandenen Reisekosten berücksich-
tigte das Finanzamt bezüglich der Fahr-
zeugkosten Entfernungspauschalen für 
Fahrten zwischen Wohnung und den 
angefahrenen Arbeitsstätten als geld-
werten Vorteil und lehnte im Übrigen 
den Abzug von Verpflegungsmehrauf-
wendungen ab.
 Der Bundesfinanzhof folgte dieser 
Rechtsauffassung nicht, er kam zu fol-
gendem Ergebnis:
 Fahrten zwischen der Wohnung und 
wechselnden Tätigkeitsstätten sind 
mit den tatsächlichen Kosten als Wer-
bungskosten zu berücksichtigen. Die 
Beschränkung auf die Entfernungspau-
schale erfasst nur Fahrten zwischen  
der Wohnung und der regelmäßigen 
Arbeitsstätte. Dabei orientiert sich der 
Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstät-
te“ an dem ortsgebundenen Mittel-
punkt einer dauerhaft angelegten beruf- 
lichen Tätigkeit. Das ist im Regelfall 
eine Betriebsstätte, der der Arbeitneh-
mer zugeordnet ist und die er fortdau-
ernd aufsucht. Werden demgegenüber 
immer wieder verschiedene Betriebs-
stätten aufgesucht, ohne dass einer 
dieser Betriebsstätten eine zentrale Be- 
deutung zukommt, liegt keine regelmä-
ßige Arbeitsstätte vor.
 Da aus den zuvor genannten Grün-
den keine regelmäßige Arbeitsstätte 
vorliegt, sind Mehraufwendungen für 
Verpflegung mit den gesetzlich nor-
mierten Pauschbeträgen zu berück-
sichtigen.



Alle Steuerpflichtigen

Änderungen bei den steuerfreien 
Einnahmen
Stipendien waren bislang steuerfrei, 
wenn sie unmittelbar aus öffentlichen 
Mitteln geleistet wurden. Zukünftig sind 
auch Zahlungen z. B. aus EU-Förder-
programmen, die lediglich mittelbar 
dem privilegierten Zweck zugute kom-
men, steuerfrei.
	 Einige andere Befreiungstatbestän-
de, für die kein Bedarf mehr besteht, 
wurden aufgehoben:
�� Entschädigungszahlungen an ehe

malige deutsche Kriegsgefangene
�� Zinsen aus Schuldbuchforderungen 

aus dem Allgemeinen Kriegsfolgenge-
setz
�� Zahlung von Ehrensold
�� Unterhalts- und Maßnahmebeitrag  

nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz
�� Bergmannsprämien
�� Zuwendungen ehemaliger Alliierter 

Besatzungssoldaten an ihre Ehefrauen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sollen Weichen gestellt werden,  
um Steuerzahler und Steuerverwaltung von Erklärungs- und Prüfungsauf- 
wand zu entlasten. Für den Steuerzahler sollen Anspruchsvoraussetzungen 
wegfallen oder vereinfacht werden und Dokumentationsaufwand (Aufwand  
zur Beschaffung, Aufbereitung und Übermittlung von Daten und Nachweisen) 
verringert werden. Die bei der Steuerverwaltung frei werdenden Kapazitäten 
könnten für komplexe und risikoträchtige Fälle genutzt werden. Die Ansätze  
sind gut, aber sicher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Sonderausgabe oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Änderung bei der Ehegatten­
veranlagung
Das Veranlagungswahlrecht für Ehe-
gatten wird neu geordnet. Bislang gab 
es sieben Veranlagungsarten (Einzel-
veranlagung mit Grund-Tarif, Verwitwe-
ten-Splitting oder Sonder-Splitting im 
Trennungsjahr, Zusammenveranlagung 
mit Ehegatten-Splitting, getrennte Ver-
anlagung mit Grund -Tarif, besondere 
Veranlagung mit Grund-Tarif oder Ver-
witweten-Splitting), künftig nur Einzel- 
oder Zusammenveranlagung. Die Wahl 
der Veranlagungsart ist für je einen Ver-
anlagungszeitraum bindend und kann 
nachträglich nur geändert werden, 
wenn:
�� der Steuerbescheid aufgehoben,  

geändert oder berichtigt wird und
�� die Änderung bis zur Bestandskraft 

des Änderungs- oder Berichtigungsbe-
scheides schriftlich oder elektronisch 
mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt 
worden ist und
�� sich bei Änderung der Veranlagungs- 

art insgesamt weniger Steuern ergeben.

	 Die bisher mögliche freie (steuerop-
timale) Verteilung von Kosten entfällt. 
Künftig werden Sonderausgaben, au-
ßergewöhnliche Belastungen und die 
Steuerermäßigung nach § 35a den Ehe- 
gatten jeweils zur Hälfte zugerechnet 
oder die Ehegatten beantragen eine 
Zurechnung entsprechend der wirt-
schaftlichen Belastung.
	 Die zumutbare Belastung bei den 
außergewöhnlichen Belastungen wird 
künftig nach dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte eines jeden Ehegatten be-
stimmt und nicht wie bisher bei der 
getrennten Veranlagung nach dem Ge-
samtbetrag der Einkünfte beider Ehe-
gatten.
	 Die besondere Veranlagung im Jahr 
der Eheschließung entfällt.
	 Das Verwitweten-Splitting kann 
künftig durch die Einzelveranlagung er-
reicht werden.
	 Die Änderungen gelten ab der 
Steuererklärung für 2013.

Verrechnung von Erstattungen und 
Aufwendungen bei gleichartigen 
Sonderausgaben im gleichen Jahr
Werden Aufwendungen zur Rentenver-
sicherung, privaten Basisaltersvorsor-
ge, Kranken- und Pflegeversicherung 
erstattet, ist ab 2011 die Erstattung mit 
im gleichen Veranlagungszeitraum ge-
leisteten gleichartigen Aufwendungen  
zu verrechnen. Dabei werden steuer-
freie Zuschüsse zu Basiskranken und  
gesetzlichen Pflegeversicherungsbeiträ- 
gen mit den erstatteten Aufwendungen 
gleichgestellt. Ein danach sich bei den 
Aufwendungen für voll absetzbare Kran- 
ken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
und Kirchensteuer ergebender Erstat-
tungsüberhang ist dem Gesamtbetrag 
der Einkünfte hinzuzurechnen.
	 Erstattungsüberhänge zu Beiträgen, 
die wie Arbeitslosen- oder Haftpflicht-
versicherung nur begrenzt auf Höchst-
beträge angesetzt werden, werden dem 

Steuervereinfachungsgesetz 2011II/2011



Gesamtbetrag der Einkünfte nicht hin-
zugerechnet.

Beispiele:
Eine Erstattung bei der Haftpflicht-
versicherung ist mit den Aufwen-
dungen für eine Unfallversicherung 
im gleichen Jahr zu verrechnen, 
wobei ein danach verbleibender Er- 
stattungsüberhang nicht zum Ge-
samtbetrag der Einkünfte hinzuge-
rechnet wird.
	 Ein Erstattungsüberhang nach 
jahresbezogener Verrechnung bei 
der Kirchensteuer ist bei der Ermitt-
lung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte hinzuzurechnen.

Verstärkter Einsatz moderner 
Informationstechnik
Künftig sollen alle dafür geeigneten  
Verwaltungsangelegenheiten möglichst 
abschließend über das Internet elektro-
nisch erledigt werden können. Papier-
basierte Verfahrensabläufe sollen so-
weit wie möglich durch elektronische 
Kommunikation ersetzt werden.
�� Die Erklärung zur Zerlegung der 

Körperschaftsteuer soll – wie die Kör-
perschaftsteuererklärung – ab 2014 in 
elektronischer Form erfolgen können.
�� Gerichte, Behörden und Notare 

können im Rahmen ihrer Anzeige-
pflichten bei der Beurkundung eines 
Grundstücksgeschäfts die Veräuße-
rungsanzeigen und Verträge elektro-
nisch übermitteln.
�� Andere sichere Verfahren zur Über-

mittlung von Steuererklärungen neben 
der qualifizierten elektronischen Sig-
natur werden über den 31. Dezember 
2011 hinaus zugelassen.

Bagatellgrenze bei Gebühren für 
verbindliche Auskünfte
Insbesondere im Vorfeld einer Investi-
tionsentscheidung wollen sich Inves-
toren Rechtssicherheit über die damit 
verbundenen steuerlichen Folgen ver-
schaffen. Taugliches Mittel dafür ist ein 
Antrag auf Erteilung einer verbindli-
chen Auskunft. Für die Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft erhebt das Fi-
nanzamt Gebühren, die sich nach dem 
Gegenstandswert bemessen. Maßge-

bend ist die steuerliche Auswirkung 
des dargelegten Sachverhalts, nicht die 
Investitionssumme oder die Summe 
der Betriebsausgaben/Werbungskos-
ten. Der Gegenstandswert beträgt bis- 
lang mindestens 5.000 €, maximal  
30 Mio. €. Die Gebühr beträgt damit 
mindestens 121 €, höchstens 91.456 €.
	 Die Gebührenpflicht soll ab Verkün-
dung auf wesentliche und aufwändige 
Fälle beschränkt und bei Bagatellfällen 
auf eine entsprechende Kostenbelas-
tung verzichtet werden. Wann ein we- 
sentlicher und aufwändiger Fall vor-
liegt, bemisst sich weiter nach der 
Höhe des Gegenstandswerts. Es bleibt 
bei der Begrenzung auf einen Gegen-
standswert von 30 Mio. €. Beträgt 
der Gegenstandswert weniger als 
10.000 €, fallen keine Gebühren an.
	 Auch künftig kann die Gebühr nach 
dem Zeitwert bemessen werden, 
wenn der Gegenstandswert nicht ge-
schätzt werden kann. Beträgt die Bear-
beitungszeit weniger als zwei Stunden, 
wird keine Gebühr erhoben.

Rechtsverordnung für den Nach­
weis von Krankheitskosten
Die Einzelheiten des Nachweises von 
Krankheitskosten werden für alle offe-
nen Fälle abweichend von der Recht-
sprechung gesetzlich geregelt.
	 Die Zwangsläufigkeit von Krank-
heitskosten muss nachgewiesen wer-
den durch:
�� eine Verordnung eines Arztes oder 

Heilpraktikers oder
�� ein amtsärztliches Gutachten oder 

eine ärztliche Bescheinigung eines 
Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung für bestimmte Anord-
nungen, wie Bade- oder Heilkuren, 
psychotherapeutische Behandlungen, 
medizinisch erforderliche auswärtige  
Unterbringungen, notwendige Betreu
ungen durch eine Begleitperson, me-
dizinische Hilfsmittel, die allgemeine 
Gebrauchsgegenstände sind oder 
wissenschaftlich nicht anerkannte Be-
handlungsmethoden, wie Frisch- und 
Trockenzellenbehandlungen.
	 Der Nachweis muss vor Beginn der 
Heilmaßnahme oder dem Erwerb des 
medizinischen Hilfsmittels ausgestellt 
worden sein.

Erleichterter Spendennachweis bei 
Katastrophenfällen
Für Spendenzahlungen in Katastrophen- 
fällen wird das vereinfachte Nachweis-
verfahren um einzelne Maßnahmen, 
die bisher nur in Verwaltungserlassen 
geregelt waren, erweitert.
	 Dabei geht es um Spenden zur Hil-
fe in Katastrophenfällen, die bereits vor 
der Einrichtung eines Sonderkontos 
den Zuwendungsempfänger erreichen 
oder zu denen ein nicht steuerbegüns-
tigter Spendensammler aufgerufen hat- 
te und von diesem an den endgültigen 
Zuwendungsempfänger weitergeleitet 
wurden. Der Spender soll auch in den 
letztgenannten Fällen seine Zuwen-
dung als Sonderausgabe steuerlich gel- 
tend machen können.

Weitere Änderungen
Meldung von Auslandssachverhalten
Bei der Gründung und dem Erwerb 
von Betrieben und Betriebsstätten im 
Ausland gilt bisher eine Meldepflicht 
von einem Monat nach Eintritt des Er-
eignisses. Künftig reicht es aus, das 
Finanzamt innerhalb von fünf Monaten 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in 
dem das meldepflichtige Ereignis ein-
tritt, zu unterrichten. Nach der neuen 
Fristenregelung werden derartige Mel-
dungen somit nur noch einmal jährlich 
erforderlich.

Genossenschaften
Weil Genossenschaften ihre Mitglieder 
kennen und sie somit Steuerbefrei-
ungstatbestände (Nichtveranlagungs-
bescheinigungen, Freistellungsaufträ- 
ge) im Abzugsverfahren prüfen können, 
sollen künftig bereits die Genossen-
schaften vom Steuerabzug Abstand 
nehmen. Damit werden Erstattungs-
verfahren vermieden.

Eltern

Kinderbetreuungskosten zukünftig 
einheitlich abziehbar
Ab dem 01.01.2012 sind Kinderbetreu-
ungskosten nicht mehr wie Werbungs-
kosten/Betriebsausgaben abziehbar, 
sondern werden einheitlich steuerlich 
als Sonderausgaben berücksichtigt. An 



der Höhe der berücksichtigungsfähi-
gen Aufwendungen (zwei Drittel, bis 
zu 4.000 € pro Kind) ändert sich nichts.
	 Vorteil für Eltern: Es kommt nicht 
mehr auf das Vorliegen persönlicher 
Anspruchsvoraussetzungen (Erwerbs-
tätigkeit, Krankheit oder Behinderung) 
an, und diese müssen dementspre-
chend auch nicht mehr nachgewiesen 
werden.
	 Möglicher Nachteil für berufstäti-
ge Eltern: Betreuungskosten mindern 
als Sonderausgaben nicht mehr die 
Einkünfte. Da die Einkünfte oftmals 
Grundlage für Kindergarten-Gebühren-
ordnungen sind, können sich die Kin-
dergartengebühren erhöhen.

Wegfall der Einkünftegrenze bei 
volljährigen Kindern
Kindergeld und steuerliche Vergünsti-
gungen wie Kinderfreibeträge, Ermitt
lung der zumutbaren Eigenbelastung, 
Schulgeld oder Riesterzulagen werden 
bei volljährigen Kindern ab Veranla-
gungszeitraum 2012 ohne Einkom-
mensgrenze gewährt. Dementspre-
chend verzichten Familienkasse und 
Finanzamt bei der Festsetzung des 
Kindergelds oder der steuerlichen Be-
rücksichtigung der volljährigen, in Aus-
bildung befindlichen Kinder zukünftig 
auf eine Einkommensprüfung, die El-
tern müssen sowohl im Rahmen des 
Kindergeldantrags als auch bei der Ein-
kommensteuererklärung die Einkünfte 
und Bezüge ihrer volljährigen Kinder 
nicht mehr detailliert ermitteln und an-
geben.
	 Eine schädliche Erwerbstätigkeit 
kann nur noch nach Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausübung und ei-
nes Erststudiums oder in einer Über-
gangszeit zwischen zwei Ausbildungs-
abschnitten vorliegen, oder wenn eine 
Berufsausbildung mangels Ausbil-
dungsplatzes nicht begonnen oder fort-
gesetzt werden kann. Unschädlich ist 
aber, wenn die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit unter 20 Stunden liegt 
oder es sich um ein geringfügiges Be-
schäftigungsverhältnis bzw. einen sog. 
Ein-Euro-Job handelt.

Kapitalanleger

Keine Einbeziehung abgeltend be­
steuerter Einkünfte bei zumutbarer 
Belastung und beim Spendenabzug
Abgeltend besteuerte Kapitaleinkünfte 
werden bei der Berechnung der zu-
mutbaren Eigenbelastung sowie des 
Höchstbetrags für das Spendenabzugs- 
volumen nicht mehr einbezogen. Da-
mit soll u. a. eine Benachteiligung von 
Rentnern und Pensionären, die Kapital-
einkünfte beziehen, ab 01.01.2012 ver-
mieden werden. Die abgeltend besteu-
erten Einkünfte müssen dann in der 
Steuererklärung nicht mehr angegeben 
werden.

Unternehmer

Geringere Anforderungen  
an elektronisch übermittelte  
Rechnungen
Bisher gibt es für auf elektronischem 
Weg übermittelte Rechnungen hohe 
technische Anforderungen.
	 Zukünftig können auch elektroni-
sche Rechnungen, die z. B. per E-Mail, 
als PDF- oder Textdatei (als E-Mail-An-
hang oder Web-Download) übermittelt 
werden, zum Vorsteuerabzug berechti-
gen, ohne dass es einer Signatur be-
darf.
	 Eine elektronische Rechnung ist ei- 
ne Rechnung, die in einem elektroni-
schen Format ausgestellt und empfan-
gen wird. Hierunter fallen Rechnungen, 
die per E-Mail, im EDI-Verfahren, als 
PDF- oder Textdatei, per Computer-Te-
lefax oder Fax-Server (nicht aber Stan-
dard-Telefax) oder im Wege des Daten-
trägeraustauschs übermittelt werden.
	 Zu gewährleisten sind die Echtheit 
der Herkunft, die Unversehrtheit des 
Inhalts und die Lesbarkeit.
	 Unter Echtheit der Herkunft ist die 
Sicherheit der Identität des Rechnungs-
ausstellers zu verstehen. Der Inhalt ist 
unversehrt, wenn die erforderlichen 
Angaben unverändert sind.
	 Es sind keine technischen Verfah-
ren, z. B. Signatur, mehr vorgegeben, 
die die Unternehmen verwenden müs- 
sen. Selbst die Übermittlung als schlich- 
te E-Mail ohne Signatur reicht aus. Je-

der Unternehmer muss festlegen, in 
welcher Weise er die Echtheit der Her-
kunft, die Unversehrtheit des Inhalts 
und die Lesbarkeit der Rechnung ge-
währleistet. Dafür reicht es beispiels-
weise schon, die Rechnung mit der 
Bestellung und dem Lieferschein zu 
vergleichen.
	 Die Inhalts- und Formatierungsda-
ten der elektronischen Rechnung sind 
auf einem unveränderbaren Datenträ-
ger zu speichern. Der Originalzustand 
der übermittelten Daten muss erkenn-
bar sein.
	 Die vorgenannten Änderungen sind 
erstmals auf Rechnungen anzuwenden, 
die nach dem 30. Juni 2011 ausgestellt 
werden, sofern die zugrunde liegenden 
Umsätze nach dem 30. Juni 2011 aus-
geführt werden.

Betriebsfortführungsfiktion  
bei Betriebsverpachtung und  
-unterbrechung
Bei einer Betriebsunterbrechung oder 
Betriebsverpachtung im Ganzen gilt 
zukünftig der Betrieb solange als fort-
geführt, bis dem Finanzamt eine aus-
drückliche Aufgabeerklärung einge-
reicht wird.
	 Damit werden die gesetzlichen Vo- 
raussetzungen für Fälle einer schlei-
chenden Betriebsaufgabe bei verpach- 
teten und ruhenden Gewerbebetrieben 
eindeutig normiert und die Besteue-
rung stiller Reserven sichergestellt. Der 
Steuerpflichtige kann eine Betriebsauf-
gabe zu einem von ihm bestimmten 
Zeitpunkt wählen, wenn die Erklärung 
spätestens drei Monate danach dem 
Finanzamt vorliegt.

Einführung eines Feststellungsver­
fahrens für die Fortführungsklausel
Die Steuerbefreiung für betriebliches 
Vermögen bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer wird unter verschie-
denen Bedingungen gewährt. Deren 
Einhaltung, z. B. die Lohnsummenbe-
dingung, kann jedoch erst nach Ablauf 
der Behaltensfrist von fünf oder sieben 
Jahren abschließend geprüft werden. 
Künftig werden die Betriebsfinanzäm-
ter bestimmte dazu benötigte Be-
steuerungsmerkmale im Rahmen der 
ohnehin vorzunehmenden Bewertung 
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der betrieblichen Einheiten gesondert 
feststellen. Bislang teilt das Betriebsfi-
nanzamt die Ausgangslohnsumme und 
die Anzahl der Beschäftigten nur nach-
richtlich dem anfordernden Finanzamt 
mit und stellt sie nicht förmlich fest.
	 Künftig zuständig für den Erlass des 
Feststellungsbescheids ist das Lage- 
oder Betriebsfinanzamt.

Arbeitnehmer

Anhebung des Arbeitnehmer- 
Pauschbetrags
Der Werbungskosten-Pauschbetrag für 
Arbeitnehmer wird von bislang 920 € 
auf 1.000 € erhöht. Damit die Umset-
zung bereits 2011 wirksam werden 
kann, wird der Erhöhungsbetrag von 
80 € bei der Gehaltsabrechnung für 
Dezember 2011 berücksichtigt.
	 Hinweis für Elterngeldbezieher: Für 
vor dem 01.01.2012 geborene Kinder 
wird für die Ermittlung des Elterngel-
des der alte Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag zugrundegelegt.

Keine Pflichtveranlagung bei 
geringem Einkommen
Arbeitnehmer mit geringem Einkommen 
mussten bislang eine Steuererklärung 
abgeben, wenn die Mindestvorsorge
pauschalen für die Kranken- und Pfle-
geversicherung die tatsächlich zu be- 
rücksichtigenden Vorsorgeaufwendun-
gen überstiegen. Diese Pflicht soll 
rückwirkend ab dem Veranlagungszeit-
raum 2010 zum Zwecke des Bürokra-
tieabbaus bei einem Jahresarbeitslohn 
bis 10.200 € bzw. bei Zusammenveran-
lagung bis 19.400 € entfallen.

Änderung bei der Berechnung der 
Entfernungspauschale
Für die Günstigerprüfung zwischen Ent- 
fernungspauschale und tatsächlichen 
Aufwendungen bei Nutzung öffentli
cher Verkehrsmittel kommt es ab dem 
Veranlagungszeitraum 2012 zur Fest-
schreibung des Jahresprinzips. Wer ab- 
wechselnd mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und dem Pkw zur Arbeit fährt, 
muss dies zukünftig nicht mehr täglich 
nachweisen. Die Finanzämter prüfen 
nur noch jahresbezogen, ob für den 

Steuerzahler die Pendlerpauschale oder 
die Berücksichtigung der tatsächlichen 
Kosten günstiger ist.
	 Die durch die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs eröffnete Möglich-
keit, durch tageweise Prüfung die Fahr-
preise für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel gesondert abzusetzen,  
soweit der Betrag die Entfernungs-
pauschale überschreitet, besteht ab 
01.01.2012 allerdings nicht mehr.

Immobilien

Verbilligte Vermietung an 
Angehörige
Die verbilligte Vermietung einer Woh-
nung gilt ab 01.01.2012 bereits dann als 
vollentgeltlich, wenn der Mietzins min-
destens zwei Drittel der ortsüblichen 
Miete beträgt. Ein über diesen Be-
trag hinausgehender Mietzins gilt als 
vollentgeltlich und berechtigt zum un-
gekürzten Werbungskostenabzug; ein 
unter diesem Betrag liegender Miet-
zins führt zu einer generellen Aufteilung 
der Nutzungsüberlassung in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen  
Teil.
	 Die bislang in bestimmten Fällen 
notwendige Totalüberschussprognose 
entfällt dadurch.

Praxishinweis
Wer bisher zwischen 56 und 66 % 
der ortsüblichen Miete erhoben hat, 
sollte zur Vermeidung von Nachtei-
len eine Anpassung des Mietzinses 
ab 01.01.2012 auf mindestens 66 % 
der ortsüblichen Miete in Erwä-
gung ziehen.

Änderungen im Bewertungsrecht
Bei der Bewertung von Erbbaugrund-
stücken muss oft auf Unterlagen zu
rückgegriffen werden, die nur der  
Erbbauberechtigte, nicht aber der Erb-
baurechtsverpflichtete hat (z. B. Brutto-
grundfläche, Nutzung und Ausstattung 
des Gebäudes). Deshalb wird der Erb-
bauberechtigte im Besteuerungsver-
fahren des Erbbaurechtsverpflichteten 
erklärungspflichtig und Beteiligter. Das- 
selbe gilt, wenn im Rahmen der Bewer- 

tung des Erbbaurechts vom Erbbau-
rechtsverpflichteten Angaben benötigt 
werden. Damit sind stets beide Betei-
ligte nebeneinander zur Abgabe der 
Feststellungserklärung verpflichtet.
	 Die Änderungen gelten für Bewer-
tungsstichtage nach dem 30. Juni 2011.


